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Sitzung des Gemeinderates; Niederschrift 

 

 

NIEDERSCHRIFT  
 

für die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein am  

 

Montag, dem 03. Juli 2017 

um 19:00 Uhr im Gemeindeamt Frauenstein. 

 
Die Sitzung ist öffentlich, sofern während dieser keine anderslautenden Beschlüsse 

gefasst werden. Die Sitzung wurde gemäß den Bestimmungen der K-AGO einberufen 

und ist beschlussfähig. 

 

 

Zu Punkt 5) der Tagesordnung: 
Kassenkontrollausschuss vom 21. Juni 2017 

 

BERICHERSTATTER:  GRM Wilhelm Glück 1) 

    Mitglied des Kassenkontrollausschusses 

 
1) Für die heutige Sitzung haben sich der Obmann des Kontrollausschusses( Herr  

Raimund Meierhofer) und der Obmann-Stellvertreter (Herr Bernhard Nott) entschuldigt. Lt. § 

26 der K-AGO gehen die Rechte und Pflichten bei Verhinderung des Obmannes und 

Obmann-Stellvertreters auf das an Jahren älteste Mitglied des Ausschusses über.  

 

Die Prüfung der Kasse und Belege erfolgte am 21. Juni 2017 für den Zeitraum vom 28. 

Feber 2017 bis 21. Juni 2017. Alle Konten und Belege wurden geprüft. Der im 

Tagesabschluss ausgewiesene Kassastand war vorhanden. Guthaben, Rücklagen 

und die Salden der Girokonten stimmen mit den Buchhaltungsunterlagen überein. 

Die Prüfung hat keinen Anlass zur Beanstandung ergeben. 

 

Der Bericht wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu Punkt 6) der Tagesordnung: 
Gemeinde Frauenstein Infrastruktur KG, Bilanz 2016 

 

BERICHERSTATTER:  GRM Wilhelm Glück  

    Mitglied des Kassenkontrollausschusses 

 

Tel. 04212/2751 DW: 12 

Fax 04212/2751 DW:  22 

Kraig, 03.07.2017 

Betr. 

(Bezug) 

http://www.frauenstein.gv.at/
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Die Bilanz 2016 der Gemeinde Frauenstein Infrastruktur KG wurde von der Firma 

Aicher & Partner Steuerberater OG erstellt (siehe Beilage 1)  

 

Einnahmen    €  61.148,40 (Mieterlöse Bauhof, Sportanlage, Auflösung IZ) 

Ausgaben    €  30.319,65   

AFA    €  35.185,20 

Bilanzverlust                 €    4.356,45 

 

Der Unterschied zwischen dem  negativen Bilanzverlust 2017 in Höhe von € 4.356,45 

und dem positiven Bilanzgewinn 2016 in Höhe von € 792,11 ergibt sich dadurch, dass 

im Jahr 2016 die  anteilige  Auflösung des Investitionszuschusses 2014 mitberechnet 

wurde. Durch die Auflösung erhöhen sich die Erträge. Der Investitionszuschuss ist die 

Bedarfszuweisung zur Deckung der Kreditrate. (Die Auflösung des 

Investitionszuschusses erfolgt über die Nutzungsdauer der Sportanlage).  

 

RBB-Kontostand 31.12.2016      €   39.651,03 

Barkassabestand 31.12.2016     €        563,69 

Saldo Kreditkonto per 31.12.2016           - € 631.418,76 

 

Der Kassenkontrollausschuss hat in der Sitzung vom 21. Juni 2017 den Antrag an 

den Gemeinderat gestellt, der vorgelegten Bilanz, erstellt von der Firma Aicher 

& Partner Steuerberater OG, Schillerplatz 5, 9300 St.Veit/Glan, die Zustimmung 

zu erteilen.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Kontrollausschusses  vom 21. Juni 2017 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Zustimmung zum Jahresabschluss 2016 

und zur Bilanz 2016. 

 

 

Zu Punkt 7) der Tagesordnung: 
1.Nachtragsvoranschlag 2017 

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

Der I. NVA 2017 wurde ausgeglichen erstellt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 

wurde in den VA 2017 aufgenommen. Daraus ergeben sich folgende Einnahmen 

und Ausgaben….siehe Beilage 2, Gesamtsummenaufstellung und 1. NVA 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22. Juni 2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen folgenden 1. Nachtragsvoranschlag 2017 

bzw. folgende   

VERORDNUNG 
 

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 03. Juli 2017, Zahl: 

902-0/2017 mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 geändert wird 

 

Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGBl.Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. 

Nr.3/2015, wird der Voranschlag der Gemeinde Frauenstein geändert und verordnet: 
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Artikel I 

 

Die Voranschlagsverordnung vom 19. Dezember 2016, Zahl: 902-0/2016, wird wie folgt 

geändert: 

 

Der § 1 hat zu lauten: 

„§ 1 

Voranschlagsbeträge 

 

Die Voranschlagsbeträge werden nach den Postenverzeichnissen für den 

ordentlichen und den außerordentlichen Haushalt mit folgenden Gesamtsummen 

festgestellt: 

 

     bisherige  erweitert/  GESAMT- 

     Ges.Summen  gekürzt um  SUMMEN 

 

 

a) Ordentlicher Voranschlag 

 

Summe der Ausgaben  5.176.400,--        421.800,--  5.598.200,-- 

Summe der Einnahmen  5.176.400,--        421.800,--  5.598.200,-- 

Abgang              -----,--               -----,--            -----,-- 

 

 

 

b) Außerordentlicher Voranschlag 

 

Summe der Ausgaben      283.500,--     864.400,--   1.147.900,-- 

Summe der Einnahmen      283.500,--     864.400,--   1.147.900,-- 

 

c) 

GESAMTAUSGABEN   5.459.900,--     1.286.200,--   6.746.100,-- 

GESAMTEINNAHMEN  5.459.900,--     1.286.200,--   6.746.100,-- 

GESAMTABGANG             -----,--               -----,--             00,--“ 

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen 

worden ist. 

 

 

Zu Punkt 8) der Tagesordnung: 
Mittelfristiger Investitionsplan  

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

Der Mittelfristige Investitionsplan ist aufgrund des vom Amt der Kärntner 

Landesregierung mitgeteilten BZ-Rahmens jährlich vom Gemeinderat neu zu 

beschließen. Sämtliche Bedarfszuweisungsmittel für den Ordentlichen Haushalt und 

sämtliche Außerordentliche Vorhaben mit deren Bedeckung sind aufzunehmen --- 

siehe Beilage 3. 
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22. Juni 2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Mittelfristigen Investitionsplan 2017 

und Folgejahre gemäß Beilage 3. 

 

 

Zu Punkt 9) der Tagesordnung: 
Finanzierungspläne  

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

     a.Behebung Katastrophenschäden 2016 

 

In der KW 28 und 30 haben sich Unwetterschäden am öffentlichen Gut (Wege und 

Straßen) ereignet und wurden an das Amt der Kärntner Landesregierung gemeldet.  

 

 

 

 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22. Juni 2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen folgenden  

 

FINANZIERUNGSPLAN 

 

Bauausführung:   Gemeinde Frauenstein 

Baukosten:   €  78.400,-- einschl. Mehrwertsteuer 

Ausführung:   2016, 2017 

 

Einnahmen:   €  39.200,-- BZ 2017 

    € 39.200,-- 50% Katastrophenfondsmittel 2017 

 

     b.Ausfinanzierung Straßenbau Höffernstraße (Milchstraße) 

 

In der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 19.08.2010 wurde 

unter Punkt 14) folgender Beschluss gefasst:  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Ausschusses für Straßen und Verkehr vom 28. Juli 2010 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Gewährung eines 

Gemeindebeitrages zum Bauvorhaben Baustufe I in Höhe von 20% der Baukosten 

(max. € 90.000,--). Die Zahlung des Beitrages erfolgt im Jahr 2013 über eine 

Bedarfszuweisung, die über den mittelfristigen Investitionsplan der Gemeinde 

Frauenstein abzusichern ist. 

 

Die Rückzahlung obigen Kredites der Weggenossenschaft wurde seit 2013 immer 

wieder verschoben, da andere Projekte vorrangig waren.  
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22. Juni 2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Ausfinanzierung des Kredites der 

Weggenossenschaft „Straßenbau Höffern (Milchstraße)“ mit  folgenden  

 

 

FINANZIERUNGSPLAN 

 

Vorhaben:   Straßenbau Höffern (Milchstraße) 

Kreditausfinanzierung   €  119.500,-- 

Zeitraum:    2017 

 

Einnahmen:    €  119.500,-- BZ 2017 
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Zu Punkt 10) der Tagesordnung: 
Wegübernahmen und Wegauflösungen  

 

BERICHTERSTATTER: Vbgm. Ing. Alois Sallinger 

   Straßenreferent  

 

a) Einzelteilung Agrargemeinschaft Überfeld; Verordnung 
 

Mit Schreiben vom 21.03.2017 wurde die Gemeinde Frauenstein von der 

Agrarbehörde Kärnten darüber informiert, dass in der Angelegenheit 

„Agrargemeinschaft Überfeld“ für die Zu- und Abschreibungen der in der 

Vermessungsurkunde vom 12.12.2016, GZ: 10-ABK-AG-126-TP ausgewiesenen 

Trennstücke, welche das öffentliche Gut betreffen noch ein Gemeinderatsbeschluss 

erforderlich ist und eine Verordnung nach § 22 des Kärntner Straßengesetzes zu 

erlassen ist. 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschuss vom 20. Juni 2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Teilungsplan mit der GZ: 

10-ABK-AG-126-TP vom 12.12.2016, erstellt vom Amt der Kärntner Landesregierung 

(Agrarbehörde Kärnten) zu genehmigen und  die ausgewiesenen Trennstücke 

kosten- und lastenfrei in das öffentliche Gut der Gemeinde Frauenstein zu 

übernehmen sowie die nicht mehr benötigten Trennstücke den angrenzenden 

Liegenschaften zuzuschreiben und folgende Verordnung zu erlassen:  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 03. Juli 2017, Zahl: 612-0/2017, 

über die Übernahme von  Grundstücken oder Teile von Grundstücken in das 

öffentliche Gut, Wegenetz und über die Auflösung von öffentlichen Wegen od. 

Teilen und Ausscheidung aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein 

 

Gemäß  § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs. 1 Ziff. 5 und § 5 Abs. 1 und 4 des 

Kärntner Straßengesetzes 1991 – K-StrG, LGBl. Nr. 72/1991, zuletzt in der Fassung LGBl. 

Nr. 5/2016, wird verordnet: 

 

§ 1 

 

Die in der Vermessungsurkunde und im Plan Nr. GZ 10-ABK-AG-126-TP vom 12.12.2016, 

erstellt vom Amt der Kärntner Landesregierung - Agrarbehörde Kärnten, 

ausgewiesenen Trennstücke Nr. 7 aus Grundstück Nr. 982 der KG Kraig im Ausmaß 

von 73 m² und Nr. 9 aus Grundstück Nr. 980/1 im Ausmaß von 4 m² und das 

Grundstück Nr. 978/2 der KG Kraig im Ausmaß von 73 m², werden in das öffentliche 

Wegenetz  der Gemeinde Frauenstein (Grundstück-Nr. 1214/8 der KG Kraig) als 

Verbindungsweg übernommen.  

 

§ 2 

 

Die in der Vermessungsurkunde und im Plan Nr. GZ 10-ABK-AG-126-TP vom 12.12.2016, 

erstellt vom Amt der Kärntner Landesregierung – Agrarbehörde Kärnten, 

ausgewiesenen Trennstücke Nr. 10 im Ausmaß von 8 m² und Nr. 11 im Ausmaß von  
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5 m² werden aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein 

ausgeschieden und mit dem Grundstück Nr. .95 der KG Kraig bzw. Grundstück Nr.  

.96 der KG Kraig  vereint.  

 

 

§ 3 

 

Die planliche Darstellung erfolgt in der Anlage I zu dieser Verordnung mit Plan M 

1:250 (nicht maßstabsgetreu), welcher einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung bildet. 

 

 

§ 4 

 

(1) Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an 

der sie angeschlagen worden ist. 

 

Beilage A 

Lageplan M 1:250 

 

 

Lageplan 
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b.) Fasching Josef, Zensweg-Übernahme Weganlage in das öffentliche Gut  

Im Zuge des Umwidmungsverfahren sowie der Baugrundstücksparzellierung in 

Zensweg wurde mit Herrn Josef Fasching vereinbart, dass nach Herstellung der 

gesamten Infrastruktur (Kanal, Wasser, Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung) die neu 

geschaffene Weganlage in das öffentliche Gut der Gemeinde Frauenstein 

übernommen wird.  

Aufgrund der Tatsache, dass Herr Josef Fasching bis auf die Asphaltierungsarbeiten 

seine vertragliche Verpflichtung erfüllt hat, hat der Ausschuss für Straßen- und 

Verkehr in der Sitzung vom 20. Juni 2017 den Antrag an den Gemeinderat gestellt, 

den Teilungsplan mit der GZ163004-S1-V2-U vom 29.11.2016 (erstellt von der Angst 

Geo Vermessung ZT GmbH aus St.Veit/Glan) zu genehmigen sowie die 

ausgewiesene Wegparzelle 562/10 der KG Obermühlbach in das öffentliche 

Wegenetz der Gemeinde Frauenstein als Verbindungsstraße zu übernehmen und die 

dazu notwendige Verordnung zu erlassen. Die Abtretung der Wegparzelle 562/10  

der KG Obermühlbach in das öffentliche Gut erfolgt kostenlos und lastenfrei. 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschuss vom 20. Juni 2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Teilungsplan mit 

derGZ163004-S1-V2-U vom 29.11.2016 (erstellt von der Angst Geo Vermessung ZT 

GmbH aus St.Veit/Glan) zu genehmigen sowie die ausgewiesene Wegparzelle 

562/10 der KG Obermühlbach kosten- und lastenfrei in das öffentliche Wegenetz der 

Gemeinde Frauenstein als Verbindungsstraße zu übernehmen und folgende 

Verordnung zu erlassen:  

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 3. Juli 2017, Zahl: 612-0/2017, 

über die Übernahme von Grundstücken (Teile) in das öffentliche Wegenetz der 

Gemeinde Frauenstein 

 

Gemäß  §§  2 Abs. 1 lit. a), 3 Abs. 1, Ziffer 5 und § 3a des Kärntner Straßengesetzes 

1991 – K-StrG, LGBl. Nr. 72/1991, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 5/2016, wird verordnet: 

 

§ 1 

 

(1) Das Grundstück Nr. 562/10 im Ausmaß von 564 m² lt. Teilungsplan GZ 163004-

S1-V2-U vom 29.11.2016 der Angst Geo Vermessung ZT GmbH wird in das öffentliche 

Wegenetz der Gemeinde Frauenstein als „Verbindungsstraße“ übernommen.  

 

(2)   Die planliche Darstellung erfolgt in der Anlage I zu dieser Verordnung mit 

Lageplan M 1:500 (nicht maßstabgetreu), welcher einen integrierenden Bestandteil 

dieser Verordnung bildet. 

 

§ 2 

 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an der sie 

angeschlagen worden ist. 
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Anlage 

Lageplan M 1:500 
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c.) Wegverlegung Hofbereich Müller – Verordnung  

 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses  vom  22.02.2017  hat  

der Gemeinderat in der Sitzung vom 13.03.2017 mit 23 gegen  0 Stimmen den Antrag 

gestellt dem Teilungsplan mit der GZ 163160-S-V2-U vom 28.11.2016, erstellt vom Büro 

Angst Geo Vermessungs ZT GmbH aus St.Veit/Glan zu genehmigen und die im Plan 

ausgewiesenen Trennstücke 1, 2, 5, 6, 7 und 8 aus dem Besitz von Herrn Peter Müller 

kosten- und lastenfrei in das öffentliche Gut der Gemeinde Frauenstein zu 

übernehmen sowie die Trennstück 4 und 9 der angrenzenden Liegenschaft des Herrn 

Peter Müller kostenlos zuzuschreiben. 

 

Für die grundbücherliche Durchführung über das Vermessungsamt Klagenfurt ist 

noch die dazugehörige Verordnung zu beschließen.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 

22.02.2017 und des Gemeindevorstandes vom 26.06.2017 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen ergänzend zum Gemeinderatsbeschluss vom 

22.02.2017 folgende Verordnung zu erlassen:  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 03. Juli  2017, Zahl: 612-0/2017, 

über die Übernahme von  Grundstücken oder Teile von Grundstücken in das 

öffentliche Gut, Wegenetz und über die Auflösung von öffentlichen Wegen od. 

Teilen und Ausscheidung aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein 

 

Gemäß  § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs. 1 Ziff. 5 und § 5 Abs. 1 und 4 des 

Kärntner Straßengesetzes 1991 – K-StrG, LGBl. Nr. 72/1991, zuletzt in der Fassung LGBl. 

Nr. 5/2016, wird verordnet: 

 

§ 1 

Die im Teilungsplan GZ 163160-S-V2-U vom 28.11.2016, erstellt vom Vermessungsbüro 

Angst Geo Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan, ausgewiesenen Trennstücke Nr. 1 – 68 

m² und  Nr. 2 – 4 m² werden in das öffentliche Wegenetz  der Gemeinde Frauenstein 

als Verbindungsstraße  (Grundstück-Nr. 1236 der KG Kraig) übernommen. Die 

Trennstücke Nr. 5 – 78 m², Nr. 6 – 23 m², Nr. 7 – 6 m² und Nr. 8 – 10 m ² werden in das 

öffentliche Wegenetz  der Gemeinde Frauenstein als Verbindungsstraße  

(Grundstück-Nr. 1238/1 der KG Kraig) übernommen.  

 

§ 2 

Die im Teilungsplan GZ 163160-S-V2-U vom 28.11.2016, erstellt vom Vermessungsbüro 

Angst Geo Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan, ausgewiesenen Trennstücke Nr. 4 im 

Ausmaß von 99 m² und Nr. 9 im Ausmaß von 201 m² werden aus dem öffentlichen 

Wegenetz der Gemeinde Frauenstein ausgeschieden und mit den Grundstück-Nr. .46 

bzw. 391/3 der KG Kraig  vereint.  

 

§ 3 

Die planliche Darstellung erfolgt in der Anlage I zu dieser Verordnung mit Lageplan M 

1:500 (nicht maßstabsgetreu), welcher einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung bildet. 
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§ 4 

 

(1) Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an 

der sie angeschlagen worden ist. 

 

Beilage A 

Lageplan M 1:500 
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d.) Antrag Fleischhacker Johann und Leitner Andreas: Auflösung öffentlicher Weg  

Mit Schreiben vom 28.03.2017, ersuchen Herr Fleischhacker Johann und Herr Leitner 

Andreas um Auflösung des öffentlichen Weges Parzelle 1110/1 der KG 

Obermühlbach welcher von der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt wird. Die 

Zuschreibung des öffentlichen Weges soll an die direkt angrenzenden Hofstellen vlg.  

Höfferer und Mögracher erfolgen. 

 

Nachdem dieser öffentliche Weg in der Natur als Straße nicht mehr vorhanden ist 

und von der Öffentlichkeit auch nicht gebraucht wird, hat  der Ausschuss für Straßen- 

und Verkehr am 20. Juni 2017 den Antrag an den Gemeinderat gestellt, diesen 

öffentlichen Weg Grundstück Nr. 1110/1 der KG Obermühlbach aus dem 

öffentlichen Gut auszuscheiden und den angrenzenden Grundbesitzern Herrn 

Fleischhacker Johann und Herrn  Leitner Andreas zuzuschreiben. Als Kaufpreis gelten 

€ 4,00/m². Sämtliche Kosten für Vertragserrichtung und Erstellung der 

Vermessungsurkunde haben die  Grundstückskäufer zu tragen.   

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 22 gegen 0 Stimmen (GRM Johann Fleischhacker – 

Nichtteilnahme an Beschlussfassung aufgrund Befangenheit - § 40 K-AGO) den  

öffentlichen Weg Grundstück Nr. 1110/1 der KG Obermühlbach aus dem 

öffentlichen Gut auszuscheiden und den angrenzenden Grundbesitzern Herrn 

Fleischhacker Johann und Herrn Leitner Andreas. Als Kaufpreis gelten € 4,00/m². 

Sämtliche Kosten für Vertragserrichtung und Erstellung der Vermessungsurkunde 

haben die  Grundstückskäufer zu tragen.   

 

 

e.) Kaufvertrag DI Hochsteiner, Erwerb Grundstück Nr. 1140/1, KG Kraig  

Im Zuge einer Grenzverhandlung in Sand hat Herr DI Walter Hochsteiner der 

Gemeinde Frauenstein sein Grundstück Parzelle 1140/1 der KG Kraig im Ausmaß von 

500 m² zu einem Kaufpreis von € 2.000,- angeboten. Dieses Grundstück befindet sich 

in der Ortschaft Sand nordwestlich vom Leitenweg und ist zum Teil als Bauland -

Wohngebiet gewidmet. Durch den Kauf dieses Grundstückes wäre auch ein 

Zufahren zu den Bauparzellen Grundstücke Nr. 1140/10, 1140/11 und 1140/12 von 

Nordwesten her ermöglicht.  

 

Nach geführter Diskussion und Beratung stellt der Ausschuss für Straßen- und Verkehr 

am 20. Juni 2017 den Antrag an den Gemeinderat, die Gemeinde Frauenstein möge 

dieses Grundstück Parzelle 1140/1 der KG Kraig aus dem Besitz von Herrn DI Walter 

Hochsteiner im Ausmaß von 500m² zu einem Kaufpreis von € 2.000,-- käuflich 

erwerben. Das Notariat St.Veit/Glan (Frau Dr. Isolde Sauper) ist mit der Erstellung des 

Kaufvertrages zu beauftragen. 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen das Grundstück Parzelle 1140/1 

der KG Kraig aus dem Besitz von Herrn DI Walter Hochsteiner im Ausmaß von 500m² 

zu einem Kaufpreis von € 2.000,-- käuflich erwerben und das Notariat St.Veit/Glan 

(Frau Dr. Isolde Sauper) mit der Erstellung des Kaufvertrages zu beauftragen. 
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f.) Schachner Walter, Sand/Leitenweg, Erwerb öffentliches Gut bzw. Wegverlegung 

Für die Errichtung eines Carports in Sand würde Herr Schachner Walter von der 

Gemeinde Frauenstein aus dem öffentlichen Gut  (Wegparzelle 1261 der KG Kraig) 

eine Teilfläche im Ausmaß von ca. 67m² benötigen. Im Gegenzug würde Herr 

Schachner Walter aus seinem Besitz (Bauparzelle 1140/17 der KG Kraig) eine 

Teilfläche von ca. 36m² in das öffentliche Gut abtreten. Die Differenzfläche würde 

Herr Schachner Walter zu einem Preis von € 30.--/m² käuflich erwerben. 

 

Der Straßen- und Verkehrsausschuss hat in der Sitzung vom 20.06.2017  den Antrag an 

den Gemeinderat gestellt, dem Teilungsentwurf mit der GZ: 173053-S-V3-TE vom 

19.05.2017 (Teilungsplan GZ 173053-S-V1-U), erstellt von der Geo Vermessungs ZT 

GmbH die Zustimmung zu erteilen und das nicht mehr benötigte ausgewiesene 

Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 67m² der angrenzenden Liegenschaft des Herrn 

Schachner Walter zuschreiben. Das Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 36m² aus dem 

Besitz von Herrn Walter Schachner ist kosten- und lastenfrei in das öffentliche Gut der 

Gemeinde Frauenstein zu übertragen. Für die Differenzfläche im Ausmaß von 31m² 

sind Herrn Walter Schachner € 30,--/m² zu verrechnen. 

Sämtliche Kosten für Vertragserrichtung und Erstellung der Vermessungsurkunde hat 

der  Grundstückskäufer zu tragen.   

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen dem Teilungsplan  mit der GZ: 

173053-S-V1-U, erstellt von der Geo Vermessungs ZT GmbH die Zustimmung zu erteilen 

und das nicht mehr benötigte ausgewiesene Trennstück Nr. 2 im Ausmaß von 67m² 

der angrenzenden Liegenschaft des Herrn Schachner Walter zuschreiben und das 

Trennstück Nr. 1 im Ausmaß von 36m² aus dem Besitz von Herrn Walter Schachner 

kosten- und lastenfrei in das öffentliche Gut der Gemeinde Frauenstein zu 

übertragen und weiters folgende Verordnung zu beschließen:  

 

 

VERORDNUNG 
 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 03. Juli  2017, Zahl: 612-0/2017, 

über die Übernahme von  Grundstücken oder Teile von Grundstücken in das 

öffentliche Gut, Wegenetz und über die Auflösung von öffentlichen Wegen od. 

Teilen und Ausscheidung aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein 

 

Gemäß  § 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6, § 3 Abs. 1 Ziff. 5 und § 5 Abs. 1 und 4 des 

Kärntner Straßengesetzes 1991 – K-StrG, LGBl. Nr. 72/1991, zuletzt in der Fassung LGBl. 

Nr. 5/2016, wird verordnet: 

 

 

§ 1 

 

Das im Teilungsplan GZ 173053-S-V1-U, erstellt vom Vermessungsbüro Angst Geo 

Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan, ausgewiesene Trennstücke Nr. 1 im Ausmaß von 

36 m²  wird in das öffentliche Wegenetz  der Gemeinde Frauenstein als 

Verbindungsstraße  (Grundstück-Nr. 1261 der KG Kraig) übernommen.  

 

 



 

Seite 14 von 57 

 

 

§ 2 

 

Das im Teilungsplan GZ 173053-S-V1-U, erstellt vom Vermessungsbüro Angst Geo 

Vermessung ZT GmbH, St.Veit/Glan, ausgewiesene Trennstücke Nr. 2 im Ausmaß von 

67 m² wird aus dem öffentlichen Wegenetz der Gemeinde Frauenstein 

ausgeschieden und mit den Grundstück-Nr. 1140/20 der KG Kraig  vereint.  

 

 

§ 3 

 

Die planliche Darstellung erfolgt in der Anlage I zu dieser Verordnung mit Lageplan M 

1:500 (nicht maßstabsgetreu), welcher einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung bildet. 

 

§ 4 

 

(1) Die Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft an 

der sie angeschlagen worden ist. 

 

 

Beilage A 

Lageplan M 1:500 

 

 

 

 

g. ) Wegübernahme des Herrn Mag. Leeb (Gewerbepark in Hunnenbrunn)  

 

Mit Schreiben vom 10.06.2017 (E-Mail) ersucht Herr Mag. Leeb die Gemeinde 

Frauenstein um Abklärung, ob die Möglichkeit besteht, dass nach Fertigstellung der 

internen Aufschließungsstraße vom Kubus-Projekt in Hunnenbrunn, diese Ringstraße in 

das Eigentum und Verwaltung der Gemeinde Frauenstein übernommen werden 

kann. 

 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den  Grundsatzbeschlusses, 

dass nach Einbau der gesamten Infrastruktur wie z.B. Fäkalienkanal, 

Straßenentwässerung, Strom- und Telefonleitung und Fertigstellung der 

Asphaltierungsarbeiten die Ringstraße (Parzelle 1101/27 der KG Kraig) in das 

öffentliche Gut der Gemeinde Frauenstein übernommen wird.  
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Zu Punkt 11) der Tagesordnung: 
Zangerle-Saliterer: Antrag Kostenbeteiligung für Abtrag Stützmauer bzw. 

Abböschung Steilhang 
 

BERICHTERSTATTER: Vbgm. Ing. Alois Sallinger 

   Straßenreferent  

 

Lt. Angebot der Fa. Kogelnig belaufen sich Kosten für den Abtrag der baufälligen 

Stützmauer an der alten Obermühlbacher Straße inkl. Entsorgungskosten Netto € 

18.550,--. Frau Zangerle-Saliterer ersucht daher die Gemeinde Frauenstein um 

finanzielle Unterstützung für dieses Bauvorhaben. 

Da dieser Straßenzug eine wichtige Verbindung für die Bewohner von 

Obermühlbach nach St.Veit/Glan darstellt, hat der Straßen- und Verkehrsausschuss in 

der Sitzung vom 20.02.2017 den Antrag an den Gemeinderat gestellt, dieser möge 

Frau Zangerle-Saliterer für den Abtrag der baufälligen Stützmauer einen Zuschuss in 

Höhe von € 5.000,-- gewähren.  Diese Zusage soll bis 31.12.2018 gelten. Eine 

Auszahlung des Zuschusses erfolgt nur nach Vorlage der Originalrechnung mit 

Zahlungsbeleg bzw. nach Abschluss der Arbeiten. 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen für den Abtrag der baufälligen 

Stützmauer einen Zuschuss in Höhe von € 5.000,— gewähren.  Diese Zusage gilt bis 

31.12.2018.  

 

 

Zu Punkt 12) der Tagesordnung: 
Antrag Straßensanierung Hangweg nach Kanalbau 
 

BERICHTERSTATTER: Vbgm. Ing. Alois Sallinger 

   Straßenreferent  

 

Der Hangweg in Überfeld hat eine Gesamtlänge von ca. 300 lfm. Nun soll ein 

Teilstück von ca. 100lfm nach erfolgter Baureifmachung der Grundstücke Kriebitz-

Inselsbacher (Kanal- und Wasserleitung) neu asphaltiert werden. Die Kosten dafür 

werden mit ca. € 10.000,-- angeschätzt. Davon sind dem Straßenhaushalt 50% 

zuzuordnen (Rest Kanal- und Wasserhaushalt). Frau Lederer Gertrud ersucht nun die 

Gemeinde,   dass auch ein weiteres Teilstück im direkten Anschluss auf einer Länge 

von ca. 50m im Zuge diese Sanierung mit ausgebaut wird (Baukosten ca. € 8.000.--). 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Fa. Strabag mit dem 

Ausbau des Hangweges (ca. 150 lfm)  zu beauftragen. 
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Zu Punkt 13) der Tagesordnung: 
Antrag Harald Regenfelder, Teilasphaltierung „Pfannhofweg“ 
 

BERICHTERSTATTER: Vbgm. Ing. Alois Sallinger 

   Straßenreferent  

 

Im Zuge des Umwidmungsverfahren für das Grundstück der Fam. Lanziner hat die 

Gemeinde Frauenstein mit Herrn Regenfelder Harald jun. eine Vereinbarung über 

den Ersatz von Aufschließungskosten abgeschlossen. Aus dieser Vereinbarung geht 

hervor, dass Herr Harald Regenfelder sämtliche Kosten für die Bauaufschließung zu 

tragen hat. Zur Baureifmachung gehört auch die Herstellung einer 

Aufschließungsstraße in einer Breite von 5,50 Meter  mit einem Asphaltband von 

4,50m. Die Kosten für diesen Straßenausbau werden mit ca. € 14.000,- angeschätzt. 

Da auf diesem Straßenzug auch Straßenwasser von der Gemeinde Mölbling 

abgeleitet wird, hat Herr Bgm. Krassnig Bernd bei einer gemeinsamen Besichtigung 

die Zusage gegeben, dass von diesen Baukosten die Gemeinde Mölbling 20% 

übernehmen wird. Auch hat Herr Regenfelder Harald jun. der Gemeinde Frauenstein 

die Erlaubnis erteilt, dass das Straßenwasser konzentriert auf seinem Grundstück 

ausgeleitet werden darf. Aus diesem Grund wird von Herrn Albert Wieser 

vorgeschlagen, dass die Gemeinde Frauenstein einen Kostenanteil in Höhe von 30% 

übernehmen sollte. Die restlichen 50% der Baukosten sind Herrn Regenfelder Harald 

jun. vorzuschreiben. 

Nach geführter Diskussion und Beratung hat der Straßen- und Verkehrsausschuss in 

der Sitzung vom 20.06.2017 den Antrag an den Gemeinderat gestellt, dieser möge 

die Fa. Strabag mit dem Ausbau dieses Straßenteilstückes beauftragen und die dafür 

erforderlichen Geldmittel zur Verfügung  stellen. Die Aufteilung bzw. Vorschreibung 

der Baukosten hat wie zuvor angeführt zu erfolgen. 

 

Beschluss I: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Fa. Strabag mit dem  

Ausbau dieses Straßenteilstückes zu beauftragen ,  die dafür erforderlichen 

Geldmittel zur Verfügung  stellen und die Aufteilung der Gesamtkosten in Höhe von € 

14.000,-  im Verhältnis 30 % Gde Frauenstein, 20 % Gde Mölbling und 50 % 

Regenfelder Harald vorzunehmen.  

 

Weiters hat der Ausschuss für Straßen und Verkehr den Antrag an den Gemeinderat, 

gestellt, die Fa. Strabag mit den Ausbau des Straßenteilstückes im Nahbereich der 

Hofstelle des Herrn Sucher Anton in Breitenstein auf einer Länge von ca. 100 Meter zu 

beauftragen sowie die dafür erforderlichen Geldmittel in Höhe von 50 % der ca. € 

13.000,--bereitzustellen. Auch hier hat Herr Bgm. Krassnig Bernd vorbehaltlich des 

Gemeinderatsbeschlusses die Zusage getätigt, dass die Gemeinde Mölbling einen 

Kostenanteil in Höhe von 50% übernimmt. 

 

Beschluss II: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 20.06.2017 

beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Fa. Strabag mit dem  

Ausbau des Straßenteilstückes im Nahbereich der Hofstelle des Herrn Sucher Anton in 

Breitenstein auf einer Länge von ca. 100 Meter zu beauftragen sowie die dafür 

erforderlichen Geldmittel in Höhe von ca. € 7.500,- bereitzustellen.  



 

Seite 17 von 57 

 

 

Zu Punkt 14) der Tagesordnung: 
Bebauungsplanung Doppelsbichlerweg  

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

Für den  Bauabschnitt I des Doppelsbichlerweges (Doppelsbichler-Baugrundstücke) 

musste ein integriertes Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren 

durchgeführt  werden. Die Kosten für die Erstellung des Gestaltungskonzeptes mit 

Entwicklungsperspektive und Ausarbeitung des Teilbebauungsplanes betrugen 

insgesamt € 10.221,60 und wurden zur Gänze von Herrn Josef Fasching bezahlt.  

 

Bei der nun in Richtung Westen geplanten Erweiterung „Baustufe II“ ist ebenso ein 

integriertes Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren mit Ausarbeitung eines 

Teilbebauungsplanes durchzuführen (erste Revision).  

 

Insgesamt sind 6 Bauabschnitte geplant, die ein integriertes Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanverfahren mit Ausarbeitung eines Teilbebauungsplanes erforderlich 

machen.  

 

Herr Josef Fasching hat für die Aufschließung der Doppelsbichler-Grundstücke bereits 

mehr als € 200.000,-  in die Infrastruktur investiert (Asphaltierung der Straße, Kanal- und 

Wasserleitungsbau, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung usw.)  

 

Die Ziviltechniker GmbH Lagler, Wurzer & Knappinger, 9524 Villach hat der Gemeinde 

Frauenstein für die Ausarbeitung eines Teilbebauungsplanes mit integrierter 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung für die „Baustufe II“ (erste Revision) ein 

Angebot in Höhe von € 3.241,56 unterbreitet. 

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen einmalig 50 % der Kosten für die 

Ausarbeitung des Teilbebauungsplanes im Zuge der ersten Revision „Baustufe II“ 

(Fasching, Doppelsbichlerweg) d.s. € 1.620,78 zu übernehmen.  

 

 

Zu Punkt 15) der Tagesordnung: 
Festlegung Eigentumverhältnisse Kanal- und Wasseranschlussleitungen  
 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

Gemeindewasserversorgungsanlage – Wasseranschlussleitung  

Mit der Erstellung des digitalen Leitungskatasters „WVA – Frauenstein“ (Gemeinde-

wasserversorgungsanlage) wurde im Jahr 2016 die Fa. Setec Engineering GmbH&Co 

KG, Feldkirchnerstraße 50, 9020 Klagenfurt beauftragt. Im Zuge dieser Arbeit ist die 

Frage aufgetaucht, wo endet eigentlich die haftungsrechtliche Verantwortung der 

Gemeinde Frauenstein. 
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In der Sitzung vom 22.06.2017 wird vom Ausschuss für Finanzen- und Bau der Antrag 

an den Gemeinderat gestellt, dieser möge den Zuständigkeitsbereich bei Wasser  

(Anschlussleitung) mit max. 1 Meter hinter der Grundstücksgrenze inkl. des 

Hausanschlussschiebers festlegen.  

 

Wobei die Anschlussleitung die Wasserleitung ist, welche das Wasser von der 

Versorgungsleitung zum Verbraucher bringt. 

 

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass sich bei mehreren Wasseranschlüssen die 

Hausanschlussschieber mehr als 1 Meter hinter der Grundstücksgrenze befinden. 

Dementsprechend soll auch der Beschluss abgefasst werden.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Zuständigkeitsbereich grundsätzlich 

wie folgt festzulegen:  

Der öffentliche Zuständigkeitsbereich der  Hauswasseranschlussleitung endet mit 

Ende des Hauswassersanschlussschiebers, unabhängig von der  Grundstücksgrenze. 

Der  Hauswasseranschlussschieber kann sich auf öffentlichem oder privatem Grund 

befinden.  

 

 

Gemeindekanalisationsanlage – Hausanschlusskanal   

 

Auch im Zuge der Erstellung des digitalen Leitungskataster BA 013 für Bereiche der 

Gemeindekanalisationsanlage wurde festgestellt, dass die Eigentumsverhältnisse 

(d.h. wie weit geht der öffentliche Kanal, wo beginnt die private 

Hausanschlussleitung) mittels Gemeinderatsbeschluss festzulegen sind.  

 

Im Kärntner Gemeindekanalisationsgesetzes (K-GKG) ist unter § 4, Abs. 6 angeführt, 

dass Anschlusskanäle jene Kanäle sind, die vom zu entwässernden Gebäude oder 

der zu entwässernden befestigten Fläche bis zur Anschlussstelle an die 

Kanalisationsanlage reichen. 

 

In der Sitzung vom 22.06.2017 wird vom Ausschuss für Finanzen- und Bau der Antrag  

an den Gemeinderat gestellt, dieser möge den Zuständigkeitsbereich beim 

Schmutzwasserkanal-Fäkalienkanal  (Anschlusskanal) mit max. 1 Meter hinter der 

Grundstücksgrenze festlegen.  

 

 

Durch die Festlegung der Grenzen der Anschlusskanalleitung wird eindeutig geklärt 

- wer für die Errichtung der Anlage zuständig ist 

- wer für den Betrieb und die Instandhaltung zuständig ist  

- wer für die Sanierung der Anlage zuständig ist. 

 

Ab dieser Grenze ist der jeweilige Grund- bzw. Objekteigentümer zuständig.  

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Zuständigkeitsbereich grundsätzlich 

wie folgt festzulegen:  

Der öffentliche Zuständigkeitsbereich des Schmutzwasser-Fäkalienkanals wird mit 

max. 1 Meter hinter der Grundstücksgrenze festgelegt.  
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Zu Punkt 16) der Tagesordnung: 
Kindernest gem.GmbH; Vereinbarung schulische Tagesbetreuung Schuljahr 

2017/2018 

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

a) VS Kraig 

b) VS Obermühlbach 

zu a) und b): 

 

Die Kindernest gem.GmbH, 9020 Klagenfurt führt für und im Auftrag der Gemeinde 

Frauenstein die schulische Tagesbetreuung in Kraig und Obermühlbach aus.  

 

Mit Schreiben vom 12. Juni 2017 hat die Kindernest gem.GmbH folgende Finanzpläne 

vorgelegt.  

a.) Die SchülerInnen werden in zwei Gruppen von vier Pädagoginnen begleitet.  

Aufwendungen – Personal   € 53.441,65 

Sach- u. Verwaltungsaufwendungen €   6.906,16 

Summe Aufwendungen       € 60.347,81 

Erträge – Elternbeiträge      € 19.360,00 

Voraussichtliches Ergebnis          - € 40.987,81 

Bundes- u. Landesförderung         - € 26.000,00 

Von der Gde Frauenstein zu finanzierender Nettoanteil  - €  14.987,81 

 

b.) Die SchülerInnen werden in einer Gruppe von einer Pädagogin begleitet. 

Aufwendungen – Personal   € 33.763,76 

Sach- u. Verwaltungsaufwendungen €   4.654,38 

Summe Aufwendungen       € 38.418,14 

Erträge – Elternbeiträge      € 15.480,00 

Voraussichtliches Ergebnis          - € 22.578,14 

Bundes- u. Landesförderung         - € 17.000,00 

Von der Gde Frauenstein zu finanzierender Nettoanteil  - €   5.578,14 

 

Die Landes- und die Bundesförderungen werden direkt an den Schulerhalter 

ausbezahlt (Landesförderung € 8.000,--/Gruppe, Bundesförderung € 9.000,- pro 

Gruppe). Die Betreuungsbeiträge bleiben unverändert.  

Bei Unterschreitung der durchschnittlichen wöchentlichen Kinderanzahl entfällt der 

Anspruch auf die Landesförderung.  

Frauenstein bietet die Schülernachmittagsbetreuung zur Zeit von 1 bis 5 Tagen die 

Woche an. Dieses 1- bis 5-tägige Angebot ist gesetzlich geregelt und kann somit 

nicht geändert werden.  

Nach Abzug der Förderungen hat die Gemeinde Frauenstein auf Grund der 

vorliegenden vorläufigen Finanzpläne folgende Abgänge der Kindernest gem.GmbH 

zu decken.  

 

a) VS Kraig    €  14.987,81  

b) VS Obermühlbach   €   5.578,14 
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen ,  mit der Kindernest gem.GmbH die 

bestehende Betreuungsvereinbarung für das Schuljahr 2017/2018 zu verlängern, den 

vorläufigen Finanzplänen die Zustimmung zu geben und die Abdeckung der 

ausgewiesenen Abgänge im VA 2017 bzw. VA 2018 sicherzustellen.  

 

Zu Punkt 17) der Tagesordnung: 
Kommunaler Investitionszuschuss  

 

BERICHTERSTATTER: Bürgermeister Abg.z.NR Harald Jannach  

 

Am 28. März 2017 hat die Bundesregierung das Kommunalinvestitionsgesetz im 

Ministerrat beschlossen. Damit werden kommunale Projekte mit insgesamt € 175 

Millionen unterstützt. Unter bestimmten Voraussetzungen können 25 Prozent der 

zusätzlichen (d.h. Projekte dürfen noch nicht budgetiert worden sein) 

Bauinvestitionen gefördert werden. 

 

Für die Gemeinde Frauenstein steht ein Betrag von € 67.602,- zur Verfügung.  

Die Berechnung erfolgte entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel und dem  

abgestuften Bevölkerungsschlüssels (d.h. Gde mit mehr als 10.000 Einwohner 

bekommen auf Grund der notwendigen Infrastruktur mehr).   

 

Der Investitionszuschuss wird für Projekte zur Modernisierung der Infrastruktur gewährt 

und ist für folgende zusätzliche Bauinvestitionen auf kommunaler Ebene bestimmt:  

 
1. Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen;  

2. Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Einrichtungen für die Seniorenbetreuung und 

Betreuung von behinderten Personen;  

3. Abbau von baulichen Barrieren (Abbau von Barrieren in Gebäuden sowie deren 

barrierefreier Zugang);  

4. Errichtung und Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen im Eigentum der Gemeinde;  

5. Öffentlicher Verkehr (ohne Fahrzeuginvestitionen) inklusive Errichtung und Erhaltung von 

öffentlichen Straßen;  

6. Schaffung von öffentlichem Wohnraum;  

7. Sanierung (insbesondere auch thermische Sanierung) und Errichtung von Gebäuden im 

Eigentum der Gemeinde;  

8. Abfallentsorgungsanlagen und Einrichtungen zur Abfallvermeidung;  

9. Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen;  

10. Maßnahmen in Zusammenhang mit dem flächendeckenden Ausbau von Breitband-

Datennetzen.  

 
Nicht förderbar sind:  Anschaffung von Fahrzeugen, Personalkosten und 

     Eigenleistungen der Gemeinden. 

 

Jedoch unterstützt der Bund nur 25 % eines Projektvolumens, - d.h. die Gemeinde 

Frauenstein benötigt weitere € 202.800,- um den Betrag voll auszuschöpfen.  

 

Einreichmöglichkeit: 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 

Abrechnung: bis spätestens Jänner 2021 

 

Konkrete Projekte liegen zur Zeit noch nicht vor, sollen aber in den einzelnen 

Fraktionen besprochen werden.  

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
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Zu Punkt 18) der Tagesordnung: 
ABA BA 13 Dig. Leitungskataster – Förderungsvertrag  

 

Die  Durchführung der Arbeiten und der Finanzierungsplan für die Digitalisierung des 

Leitungskatasters ABA BA 013 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2016 

unter Punkt 14) beschlossen. Der Förderantrag für die Bundesmittel wurde eingereicht 

und die Zusicherung eines Bauphasen- und Finanzierungszuschusses in Höhe von € 

55.200,- liegt nun vor (Gesamtkosten € 180.000,--).  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Förderungsvertrag anzunehmen.  

 

 

Zu Punkt 19) der Tagesordnung: 
WVA BA 12 – Zustimmungsvereinbarungen  

 

Die Vorarbeiten für die wasserrechtliche Bewilligung für das Projekt Wasserschiene 

St.Veit/Glan sind im Gange.  

 

Herr Dipl.-Ing. Werner Schratt (gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die 

Landwirtschaft) hat für die geplante Leitungsführung über die Grundstücke von Frau 

Mag. Elfriede Kogler und Herrn Dr. Johann Slamanig Gutachten für eine einmalige 

Entschädigung für Servitutsrechte erstellt.  

 

Frau Mag. Kogler und Herr Dr. Slamanig sind mit der berechneten Entschädigung inkl. 

eines 10 %-igen Akzeptanzzuschlages einverstanden.  

 

Entschädigung Mag. Elfriede Kogler € 4.400,-- (Brutto inkl. 13 % Ust) 

Entschädigung Dr. Johann Slamanig  € 7.200,-- (Brutto inkl. 13 % Ust) 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 22 gegen 0 Stimmen (GRM Wolfgang Puschnig nicht im 

Sitzungssaal) die Zustimmungsvereinbarungen abzuschließen.  

 

 

Zu Punkt 20) der Tagesordnung: 
Vertrag Zuchtstier  

 

BERICHTERSTATTER: GRM Johann Fleischhacker 

 

Die Viehzuchtgenossenschaft St.Veit/Glan-Althofen mit dem Sitz in Dobranberg 1, 

9321 Kappel/Krappfeld hat das mündliche Ansuchen gestellt, wieder einen Vertrag 

für die Anschaffung bzw. Haltung von Zuchtstieren in der Gemeinde Frauenstein 

abzuschließen.  

Folgende Vertragsbedingungen wurden besprochen: Die Gemeinde hat einen 

jährlichen Nachschaffungsbeitrag in Höhe von € 700,- zuzüglich 13 % Ust zu bezahlen.  
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Voraussetzung: mindestens 15 Fremddeckungen pro Jahr (im alten Vertrag waren 

mind. 20 Decksprünge mit einem Fremdbedarf von 20 % notwendig).  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Finanz- und Bauausschusses vom 22.06.2017 beschließt 

der Gemeinderat mit 22 gegen 0 Stimmen (GRM Isabella Kerth nicht im Sitzungssaal)  

mit der  Viehzuchtgenossenschaft St.Veit/Glan – Althofen einen Vertrag betreffend 

Haltung von Zuchtstieren mit der Vertragsbedingungen „15 Fremddeckungen pro 

Jahr„ abzuschließen.   

 

 

Zu Punkt 21) der Tagesordnung: 
Abwassergenossenschaft Dielach-Breitenstein-Mail, Einleitung von Abwässern in das 

Gemeindekanalisationsnetz Frauenstein  

 

BERICHTERSTATTER: Bürgermeister Abg.z.NR Harald Jannach  

 

Mit Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 16.10.2014 hat die 

Gemeinde Frauenstein die Einleitung der Abwässer der AWG Dielach-Breitenstein-

Mail in Pörlinghof (Wohnhaus Lucyshyn, Dorfstraße) zugestimmt.  

 

Nun hat sich für die AWG Dielach-Breitenstein-Mail eine volkswirtschaftlich günstigere 

Variante mit der Einleitungsstelle in Sand ergeben.  

Die bestehende AWG Breitenstein wird rückgebaut, an ihrer statt wird die 

Pumpstation Breitenstein errichtet, welche über die ebenso neu zu errichtende 

Pumpdruckleitung Breitenstein das gesammelte Abwasser ungereinigt von 

Breitenstein bis zur Ortschaft Sand befördert. In Sand soll das Abwasser bei Schacht 

SBSS10 (Kärntner Straße B 83, zwischen Wohnhaus Schachner und Ratarciuc) in die 

bestehende Ortskanalisation der ABA Frauenstein eingeleitet werden.  

 

Vom geplanten Einmündungsschacht verläuft die Ortskanalisation Sand rund 387 m 

bis zum Schacht des Transportsammlers Kraig, welcher vom Reinhaltverband 

St.Veit/Glan betrieben wird. Die Kapazität weitere Abwassermengen aufzunehmen 

ist vorhanden.  

 

Die detaillierten Übernahmebedingungen werden erst nach Vorliegen der 

wasserrechtlichen Bewilligung direkt zwischen dem Reinhaltverband und der AWG 

Dielach-Breitenstein-Mail geregelt. Auch erfolgt die Abrechnung direkt mit dem 

Reinhalteverband.  

 

Die AWG Dielach-Breitenstein-Mail ersucht um Zustimmung für diese Variante. 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 26.06.2017 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Zustimmung zur Ein- und Durchleitung des 

im Entsorgungsgebiet der AWG gesammelten und nach Sand transportierten 

Abwassers durch die Ortskanalisation Sand bis zum Transportsammler Kraig des RHV 

St.Veit.  
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Zu Punkt 23) der Tagesordnung: 
Sitzungsgeldverordnung  

 

Aufgrund der letzten K-AGO-Novelle (LGBl. Nr. 7/2017) ist die Höhe des 

Sitzungsgeldes in der Verordnung in einem Absolutbetrag auszudrücken.  

 

Somit ist die vom 13.03.2017 beschlossene Sitzungsgeldverordnung, in welcher die 

Höhe in einem Prozentsatz des Gehaltes eines Nationalratsabgeordneten festgelegt 

wurde,  neu zu beschließen:  

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 26. Juni 2017 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen folgende  

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 03.07.2017, Zahl: 004-0/2017, mit 

der die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes 

und der Ausschüsse festgelegt wird 

 

Gemäß § 29 Abs. 2 und 3 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO, 

LGBl. Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 7/2017, wird verordnet: 

 

 

§ 1 

Sitzungsgeld 

 

(1) Den Mitgliedern des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes und der 

Ausschüsse der Gemeinde Frauenstein gebührt, soweit sie nicht Anspruch auf 

einen Bezug nach § 29 Abs. 4 - 6 K-AGO oder als Bürgermeister haben, für jede 

Sitzung, an der sie als Mitglied (Ersatzmitglied) teilgenommen haben, ein 

Sitzungsgeld. 

 

(2) Wird ein Mitglied des Gemeinderates in ein und derselben Sitzung durch ein oder 

in zeitlicher Abfolge mehrere Ersatzmitglieder des Gemeinderates – bei 

Ausschusssitzungen auch durch ein oder in zeitlicher Abfolge mehrere Mitglieder 

des Gemeinderates – vertreten, so gebührt das Sitzungsgeld nur für ein einziges 

an der Sitzung teilnehmendes Mitglied (Ersatzmitglied). Die Aufteilung hat durch 

die in Betracht kommende Gemeinderatspartei zu erfolgen. 

 

§ 2 

Höhe des Sitzungsgeldes 

 

Das Sitzungsgeld wird pro Sitzung mit Euro 140,00 festgesetzt. 
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§ 3 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. August 2017 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates 

der Gemeinde Frauenstein vom 13.03.2017, Zahl: 004-0/2017 außer Kraft. 

 

 

Zu Punkt 25) der Tagesordnung: 
Bericht der Freiwilligen Feuerwehren  

 

Auf Wunsch wird von Herrn Gemeindefeuerwehrkommandant Klaus Ertl ein 

Jahresbericht über Einsätze und Tätigkeit der drei Freiwilligen  Feuerwehren in 

Frauenstein vorgelegt:  

 

Jahresbericht der Feuerwehren der Gemeinde 

Frauenstein  2016 

 
Feuerwehr Kraig---Feuerwehr Treffelsdorf---Feuerwehr 

Obermühlbach Schaumboden 
 

1. Organisation der Freiwilligen Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde. Die Feuerwehren und 

ihre Organe sind Hilfsorgane des Bürgermeisters (KAGO) 

2. Aufgaben der Feuerwehren 

Der Feuerwehr obliegt die Bekämpfung und Verhütung von Bränden sowie die 

Abwehr sonstiger Gefahren örtlicher und überörtlicher Natur- die der 

Allgemeinheit, einzelnen Personen, Tieren oder Sachen drohen. 

3. Der Gemeindefeuerwehrkommandant in Verbindung mit den 

Ortsfeuerwehrkommandanten hat für die Schlagkraft und die Einsatzbereitschaft der 

Feuerwehren zu sorgen. 

4. Gemeindedaten: 52 Ortschaften, 93,53 km², 3652 Einwohner (Okt.2015) 

 

5. Feuerwehrmitglieder der Gemeinde Frauenstein 

 Mitgliederstand KRAIG OBERMÜHLBACH TREFFELSDORF 

Aktive 97 35 30 32 

Mitgl. Auf 
Probe 

2 0 2 0 

Reservisten 17 2 13 2 

Altmitglieder 21 7 9 5 

Gesamt 137 44 54 39 
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  KRAIG OBERMÜHLBACH TREFFELSDORF 

Einsätze 2016 164 65 51 48 

Einsatzstunden 
2016 

2504 655 1065 784 

Schulung, 
Verwaltung, 
Kurs, Übung, 
Wartung 

15629 5300 4157 6172 

Gesamtstunden 18133    

 
 
1 Stunde Feuerwehrdienst wird laut KLFV mit 24 EUR kalkuliert. 
Dies würde für die Gemeinde Frauenstein einen Betrag von 435.192 EUR ergeben. 

Kursbesuche 2016 KRAIG OBERMÜHLBACH TREFFELSDORF 

TAGE ( URLAUB) 12 6 13 

 
 
6. BUDGET 2016 (OH) 
58.658 EUR entspricht 1,05% vom Gesamtbudget 
Darin enthalten Fahrzeuge, Betriebsausstattung, Versicherungen, Betriebsmittel, Kursgeld, 
Arbeitsleistung von 137 Mitgliedern. Dies entspricht den Lohnkosten von ca. 2 Mitarbeitern 
pro Jahr. 
 
7.Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde Frauenstein 

   Austausch 

FF Kraig TLFA 1000 BJ 1990 2018 

 KLFA BJ 1993 2018 

FF Obermühlbach KLFA Sprinter BJ 2002 2027 

 KLFA Pinzgauer BJ 1986 2011 

FF Treffelsdorf TLFA 2000 BJ 2015 2043 

 KLFA BJ 1999 2024 

 MZF BJ 2014 Selbst finanziert 

 
Kosten für neue Fahrzeuge: 
TLFA 2000  ca. 385. 000 EUR  Förderung KLFV 145. 000 EUR (28 Jahre) 
KLFA   ca. 130.000 EUR  Förderung KLFV 45.000 EUR ( 25 Jahre)  
 
Förderung sonstige Gerätschaften: 
Feuerwehrpumpen, Tauchpumpen, Wasserrestlossauger usw. 40% vom Ankaufswert 
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8. Rüsthäuser 
Kraig: Sanierung Dach, fehlender Vollwärmeschutz 
Obermühlbach: fehlende Heizung,  
Treffelsdorf: Sanierung Dach, fehlender Vollwärmeschutz 
 
 
Der Vorsitzende, Herr Bürgermeister Abg.z.NR Harald Jannach, dankt für den Bericht, 

schätzt die Hilfsbereitschaft und Ehrenamtlichkeit der Freiwilligen Feuerwehren. 

 

Herr Vbgm. Herbert Pichlmaier vergleicht die Struktur der FF in Österreich zu Portugal 

und dankt den Feuerwehren ebenfalls für die Einsatzbereitschaft und Freiwilligkeit . 

 

 

Herr GVM Andreas Schlintl schlägt aufgrund der zu erwartenden Kosten für die FF 

eine Rücklagenbildung für die FF vor.  

 

Herr Vbgm. Alois Sallinger unterstützt den Vorschlag der Rücklagenbildung nicht 

(Begründung: Geld verliert in der Phase des Ansparens den Wert) . Er schlägt vor, 

diese Ausgaben über den Mittelfristigen Investitionsplan zu finanzieren.  

Auch er steht den Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr positiv gegenüber.  
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Beilage 1 – Bilanz Gemeinde Frauenstein Infrastruktur KG 2016 
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Beilage 2 – 1. NVA Gesamtübersicht  
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Beilage 3 – Mittelfristiger Investitionsplan  
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